
Satzung des Reitclub Gut Waldhof e.V. 

§ 1  
Name, Sitz 

1. Der Verein führt den Namen „Reitclub Gut Waldhof“ mit dem Zusatz „e.V.“. Er ist unter Nr.          
1508 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Osnabrück eingetragen. 

2. Sitz und Gerichtsstand des Vereins ist Osnabrück. 

3. Der Verein ist Mitglied im Landessportbund Niedersachsen und der Landesfachverbände des 
Reitsports und erkennt deren Satzungen und Ordnungen an. 

4. Das GeschäPsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 
 Zweck, Aufgaben und Grundsätze 

2.1 Der Verein bezweckt die Förderung und Pflege des Pferdesports. Er betrachtet es daher vor 
allem als seine Aufgabe: 

2.1.1 das Interesse am Pferdesport zu wecken. 
2.1.2 seine Mitglieder im Umgang mit Pferden, in der Haltung von Pferden und im Reiten 

auszubilden. 
2.1.3 die Teilnahme von Mitgliedern an pferdesportlichen Lehrgängen zu fördern. 
2.1.4 Pferdeleistungsprüfungen zu veranstalten und zu beschicken. 
2.1.5 einen Erfahrungsaustausch in Vereinsveranstaltungen zu ermöglichen. 
2.1.6 die Zusammengehörigkeit der Mitglieder durch Planung und Organisa_on geselliger 

Veranstaltungen zu fördern. 
2.2 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmiaelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnias „Steuerbegüns_gte Zwecke“ der Abgabenordnung, und zwar durch die Förderung 
der Allgemeinheit auf dem Gebiet des Sports. 

2.3 Der Verein ist selbstlos tä_g; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaPliche Zwecke. 
2.4 Miael, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer EigenschaP als Mitglieder auch 
keine sons_gen Zuwendungen aus Miaeln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung 
begüns_gt werden. 

2.5 Der Verein ist poli_sch und konfessionell neutral. 

§ 3 
 Gliederung 

Für jede im Verein betriebene Sportart kann im Bedarfsfall eine in der Haushaltsführung 
selbständige/unselbständige Abteilung gegründet werden. 

§ 4 
 MitgliedschaG 

4.1 Der Verein umfasst: 
4.1.1 ak_ve Mitglieder, 
4.1.2 passive Mitglieder, 
4.1.3 Ehrenmitglieder. 



§ 5  
Erwerb der MitgliedschaG 

5.1 Ak_ves Mitglied kann jede natürliche oder juris_sche Person werden. 
5.2  Passives Mitglied kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat 

und die dem Verein angehören will, ohne sich in ihm sportlich zu betä_gen bzw. die 
Sportstäaen zu nutzen. 

5.3 Ehrenmitglied kann auch eine natürliche Person werden, die nicht Mitglied des Vereins ist. 

§ 6 
 Beendigung der MitgliedschaG 

6.1 Die MitgliedschaP endet durch Austria, Ausschluss oder Tod. 
6.2 Der Austria ist dem Vorstand gegenüber schriPlich zu erklären. Er ist unter Einhaltung einer 

Frist von drei Monaten zum Schluss eines GeschäPsjahres zulässig. 
6.3 Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden: 
6.3.1 wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen, 
6.3.2 wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins, 
6.3.3 wegen groben unsportlichen Verhaltens. 

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Entscheidung hat er dem Mitglied 
Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder schriPlich zu äußern; hierzu ist das Mitglied unter 
Einhaltung einer Mindesfrist von zehn Tagen schriPlich aufzufordern. Die Entscheidung über 
den Ausschluss ist schriPlich zu begründen und dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief 
zuzustellen. Gegen die Entscheidung ist die Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig; 
sie muss schriPlich und binnen drei Wochen nach Absendung der Entscheidung erfolgen. Die 
Mitgliederversammlung entscheidet endgül_g. 

6.4 Ein Mitglied kann des Weiteren ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger 
schriPlicher Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung von Beiträgen oder Umlagen in 
Höhe von mehr als einem Jahresbeitrag im Rückstand ist. Der Ausschluss kann durch den 
Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit Absendung des zweiten Mahnschreibens, das 
den Hinweis auf den Ausschluss zu enthalten hat, drei Monate vergangen sind. 

6.5 Mitglieder, deren MitgliedschaP erloschen ist, haben keinen Anspruch auf Anteile aus dem 
Vermögen des Vereins. Andere Ansprüche gegen den Verein müssen binnen sechs Monaten 
nach Erlöschen der MitgliedschaP durch eingeschriebenen Brief geltend gemacht und 
begründet werden. 

§ 7 
 Rechte und Pflichten 

7.1 Mitglieder sind berech_gt, im Rahmen des Vereinszweckes an den Veranstaltungen des 
Vereins teilzunehmen und die vereinseigenen oder vom Verein gepachteten Anlagen im 
Rahmen der jeweils gül_gen Ordnung zu benutzen. 

7.2 Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich nach der Satzung und den weiteren Ordnungen des 
Vereins zu verhalten. Alle Mitglieder sind zu gegensei_ger Rücksichtnahme und 
KameradschaP verpflichtet. Darüber hinaus sollen sie tatkräPige Mitarbeit im Verein leisten 
und die Bestrebungen des Vereins unterstützen. 

7.3 Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. Die Höhe des Beitrages sowie 
dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bes_mmt. 

§ 8 
 Organe 

8.1 Die Organe des Vereins sind: 



8.1.1 der Vorstand 
8.1.2 die Mitgliederversammlung 

§ 9 
 Vorstand 

9.1 Der Vorstand besteht aus: 
9.1.1 dem/der Vorsitzenden, 
9.1.2 dem/der stellvertretenden Vorsitzenden, 
9.1.3 dem/der Kassenwart/in, 
9.1.4 den Sportwarten/innen, 
9.1.5 dem/der Jugendwart/in, 
9.1.6 dem/der Pressewart/in, 
9.1.7 den Beisitzer/innen. 
9.2  Der Vorstand führt die GeschäPe des Vereins nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse 

der Mitgliederversammlung. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei 
S_mmengleichheit entscheidet die S_mme des/der Vorsitzenden, bei dessen/deren 
Abwesenheit die seines/ihres Vertreters. Der Vorstand ordnet und überwacht die Tä_gkeit 
der Abteilungen; er ist berech_gt, für bes_mmte Zwecke Ausschüsse einzusetzen. Der 
Vorstand kann verbindliche Ordnungen erlassen. Über seine Tä_gkeit hat er der 
Mitgliederversammlung zu berichten. 

9.3 Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den/die Vorsitzende/n und den/der 
Stellvertreter/in vertreten. 

9.4 Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren in geheimer 
Abs_mmung gewählt. Er bleibt bis zur satzungsgemäßen Neuwahl im Amt. Wiederwahl eines 
Vorstandmitgliedes ist zulässig. 

9.4.1 Gewählt werden in den Jahren mit gerader Jahreszahl 
1. 1.Vorsitzende/r 
2. Kassenwart/in 
3. 1. Sportwart/in 
4. Jugendwart/in 
9.4.2 Gewählt werden in Jahren mit ungerader Jahreszahl 
1. 2. Vorsitzende/r 
2. 2.Sportwart/in 
3. Pressewart/in 
4. Beisitzer/innen 
9.5 Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden. Im Falle einer 

längeren Handlungsunfähigkeit (Krankheit, Tod u.a.) vertreten sich die Vorstandsmitglieder 
bis zur nächsten satzungsgemäßen Vorstandswahl gegensei_g. 

§ 10 
 Mitgliederversammlung 

10.1 Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich im ersten Quartal staa. 
10.2 Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet staa, wenn das Interesse des Vereins es 

erfordert oder wenn ¼ der Mitglieder es schriPlich unter Angabe der Gründe beim Vorstand 
beantragt. 

  

§ 11 
 Zuständigkeit der ordentlichen Mitgliederversammlung 



11.1 Die ordentliche Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für: 
11.1.1 Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, 
11.1.2 Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer/innen, 
11.1.3 Entgegennahme der Wahlvorschläge aus der Jugendversammlung* zur Wahl der 

Jugendwarte/innen, 
11.1.4 Entlastung des Vorstandes, 
11.1.5 Wahl des Vorstandes, 
11.1.6 Wahl der Kassenprüfer/innen, 
11.1.7 Festsetzung von Beiträgen, Umlagen und deren Fälligkeit, 
11.1.8 Satzungsänderungen, 
11.1.9 Entscheidung über den Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen, 
11.1.10 Ernennung von Ehrenmitgliedern, 
11.1.11 Beschlussfassung über Anträge, 
11.1.12 Auflösung des Vereins. 

*Jugendliche (s. 4.1.2), die noch nicht 18 Jahre alt sind, schlagen die Jugendwarte/innen der 
Mitgliederversammlung zur Wahl vor. Die Vorschläge werden auf einer zuvor stapindenden 
Jugendversammlung durch die Teilnehmer benannt und durch den bestehenden Vorstand der 
Mitgliederversammlung zur Wahl vorgeschlagen. 

§ 12 
 Einberufung von Mitgliederversammlungen 

Die Einberufung von Mitgliederversammlungen erfolgt durch schriPliche Einladung unter 
Angabe der Tagesordnung. Zwischen Absende Datum der schriPlichen Einladungen und dem 
Termin der Versammlung muss eine Frist von mindestens 14 Tagen liegen. Anträge auf 
Satzungsänderung müssen unter Benennung der abzuändernden VorschriP wörtlich 
mitgeteilt werden. 

§ 13 
 Ablauf und Beschlussfassung von Mitgliederversammlungen 

13.1 Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden des Vorstandes, bei dessen/
deren Verhinderung von seinem(r)/ihrem(r) Stellvertreter/in geleitet. Ist keines dieser 
Vorstandsmitglieder anwesend, so bes_mmt die Versammlung den/die Leiter/in mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

13.2 Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
gefasst; bei S_mmengleichheit gibt die S_mme des/der Versammlungsleiters/in den 
Ausschlag. S_mmenthaltungen gelten als nicht abgegebene S_mmen. SchriPliche 
Abs_mmungen erfolgen nur, wenn 1/3 der anwesenden Mitglieder dies verlangt; bei Wahlen 
muss eine geheime Abs_mmung erfolgen. Satzungsänderungen können nur mit einer 
Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Zur Auflösung des 
Vereins ist eine 2/3 Mehrheit der Mitglieder des Vereins erforderlich. 

13.3 Über Anträge auf Satzungsänderung kann nur abges_mmt werden, wenn sie vier Wochen vor 
der Mitgliederversammlung schriPlich bei dem/der Vorsitzenden des Vereins eingegangen 
und in der Einladung mitgeteilt worden sind. 

§ 14 
 STmmrecht und Wählbarkeit 

14.1 S_mmrecht besitzen alle Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben (s. 4.1) und 
Ehrenmitglieder. Das S_mmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Vertreter juris_scher 



Personen, müssen die Legi_ma_on zur Ausübung des S_mmrechtes durch schriPliche 
Vollmacht nachweisen. 

14.2 Wählbar zum Vorstand sind ak_ve und passive Mitglieder. 
14.2.1 Für die unter 9.1.1 bis 9.1.3 aufgeführten Bereiche sind Mitglieder, die das 21. Lebensjahr 

vollendet haben, wählbar. 
14.2.2 Für die unter 9.1.4 bis 9.1.5 aufgeführten Bereiche sind Mitglieder, die das 18. Lebensjahr 

vollendet haben, wählbar. 

§ 15  
Ernennung von Ehrenmitgliedern 

Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können auf Vorschlag 
des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Ernennung zu Ehrenmitgliedern 
erfolgt auf Lebenszeit; sie bedarf einer 2/3 Mehrheit der Mitgliederversammlung. 

§ 16 
 Kassenprüfung 

16.1 Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von 2 Jahren zwei Personen zur 
Kassenprüfung. Diese dürfen nicht Mitglied des Vorstandes sein. Einmalige Wiederwahl ist 
zulässig, wobei jedoch von beiden Kassenprüfern/innen jeweils eine/r ausscheiden muss. 

16.2 Die Kassenprüfer/innen haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und Belege 
mindestens einmal im GeschäPsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und dem Vorstand 
jeweils schriPlich Bericht zu erstaaen. Die Kassenprüfer/innen erstaaen der 
Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer 
Führung der KassengeschäPe die Entlastung des/der Kassenwartes/in und der übrigen 
Vorstandsmitglieder. 

§ 17 
 Ordnungen 

Zur Durchführung der Satzung hat der Vorstand eine GeschäPsordnung und eine Ordnung für 
die Benutzung der Sportstäaen zu erlassen. Die Ordnungen werden mit einer Mehrheit von 
2/3 der Mitglieder des Vorstandes beschlossen. Darüber hinaus kann der Vorstand weitere 
Ordnungen erlassen. 

§ 18 
 Protokollierung von Beschlüssen 

18.1 Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes ist unter Angabe von 
Ort, Zeit und Abs_mmungsergebnis jeweils eine NiederschriP anzufer_gen. Die NiederschriP 
ist von dem/der Vorsitzenden bzw. Versammlungsleiter/in und dem/der Protokollführer/in zu 
unterschreiben. 

§ 19 
 Auflösung des Vereins 

19.1 Bei Auflösung des Vereins erfolgt die Liquida_on durch die zum Zeitpunkt des 
Auflösungsbeschlusses am_erenden Vorstandsmitglieder. 

19.2 Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des 
Vereins an den Landessportbund Niedersachsen e.V., der es unmiaelbar und ausschließlich 
für die in § 2 dieser Satzung aufgeführten Zwecke zu verwenden hat. 



§ 20 
 Datenschutz 

20.1 Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im 
Verein verarbeitet.  

20.2. Soweit die in den jeweiligen VorschriPen beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat 
jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 
- das Recht auf AuskunP nach Ar_kel 15 DS-GVO 
- das Recht auf Berich_gung nach Ar_kel 16 DS-GVO 
- das Recht auf Löschung nach Ar_kel 17 DS-GVO 
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Ar_kel 18 DS-GVO 
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Ar_kel 20 DS-GVO 
- das Widerspruchrecht nach Ar_kel 21 DS-GVO 
- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Ar_kel 77 DS-GVO 

20.3 Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tä_gen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Driaen zugänglich 
zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben 
genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

§ 21 
 InkraGsetzung 

Diese Satzung ist in der vorliegenden Form von der Mitgliederversammlung des Vereins am 
04.04.2024 angenommen worden. 

Osnabrück, 08. Mai 2024 


